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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 28. Februar  
2024 (Az. 3/2024 - 05) die beantragte 
Baugenehmigung für das Grundstück 
„An der Schergenbreite 15a“ in Regens-
burg (Flurstück 851/38, Gemarkung 
Schwabelweis).

Gegenstand der Baugenehmigung sind 
der Ausbau des Dachgeschosses, die 
Nutzungsänderung von Ein- zu Zweifa-
milienwohnhaus sowie die Errichtung 
zweier Nebengebäude.

Mit der Baugenehmigung wurde eine 
Abweichung von den Abstandsflächen 
dahingehend erteilt, dass die zulässige 
Grenzanbaulänge von 9 m um 1,5 m 
überschritten wird. Ferner wurde eine 
Befreiung vom Bebauungsplan Nr. 37-I 
hinsichtlich der Überschreitung der 
zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) 
von 0,4 für Wohnnutzung um 0,23 erteilt.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 28. Fe-
bruar 2024 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi. Nr. 3.043) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
7637, wird empfohlen.

Regensburg, 9. April 2024
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 27. März 2024 
(Az. 2914/2023 - 04) die beantragte 
Baugenehmigung für den Neubau von 
drei Mehrfamilienhäusern (BK I-III), die 
Sanierung und Erweiterung des Bestands 
und dessen Anbauten (BK IV - VI), die 
Umnutzung einer gewerblich genutzten 
Halle als Garage im EG und Wohnungen 
im OG (BK VII), die Aufstockung einer 
gewerblich genutzten Fläche als Büro-
einheit (BK VIII) sowie die Errichtung 
von 11 oberirdischen Stellplätzen und 
9 Carports auf dem Grundstück „Bach-
ackerweg 6c, 6d, 6e, Irl 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 
9e“ in Regensburg (Flurstück 344; 346/1, 
jeweils Gemarkung Irl).

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 27. März 2024 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus, 
3. Obergeschoss, Zi. Nr. 3.043) wäh-
rend der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von 8.00 
bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
4632, wird empfohlen.

Regensburg, 10. April 2024
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
24 E 041 – Rahmenvereinbarung  
Planungsleistungen / Ingenieurleistungen 
LPH 1 – 9 im Leistungsbild Ingenieurbau-
werke nach § 43 ff. HOAI 2021
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 15.04.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de.

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
24 A 052 – Elektroarbeiten DIN 18382
24 A 056 – Putzarbeiten DIN 18350
24 A 042 – Dachdeckerarbeiten nach  
DIN 18338
24 A 055 – Strukturierte IuK-Verkabelung 
nach DIN 50173

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
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3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
24 A 051 – Temporäre Bereitstellung  
und Betrieb eines mobilen Wasserspiel-
brunnens

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

4. Verhandlungsvergabe mit Teilnah-
mewettbewerb nach UVgO
24 F 084.1 – Prototyping Urbane  
Datenplattform (UDP)

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben




